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Frau 

Präsidentin des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Steger, Kolleginnen und Kollegen haben am 8. Februar 

2016 unter der Nr. 7997/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

„Staatsanwaltschaft Wien führt seit 2015 zahlreiche Ermittlungsverfahren gegen OSV-

Funktionäre und den Österreichischen Schwimmverband. Angezeigte und Beschuldigte 

OSV-Funktionäre stellen sich am 4. 3. 2016 am Verbandstag bis zum Jahr 2020 der 

Wiederwahl als Vorstände“ gerichtet. Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu 1 bis 9, 35, 40 bis 42 und 47 bis 52: 

Zu diesen Fragen verweise ich auf meine Ausführungen in Beantwortung der 

parlamentarischen Anfrage Nr. 7500/J (Nr. 7224/AB). 

Zu 10 bis 13 und 15: 

Auf Grund der Autonomie des organisierten Sports in Österreich stellen interne Angelegen-

heiten eines Sportverbandes keinen Gegenstand der Vollziehung meines Ressorts dar. 

Zu 14 und 34: 

Hiezu verweise ich auf die Anfragebeantwortung meines Amtsvorgängers Nr. 5868/AB zur 

Anfrage Nr. 6152/J. 

Zu 16: 

Diese Frage betrifft keinen Gegenstand der Vollziehung des Bundesministeriums für 

Landesverteidigung und Sport. 

Zu 17 bis 33: 

Hiezu verweise ich auf die Anfragebeantwortung meines Amtsvorgängers Nr. 6120/AB zur 

Anfrage Nr. 6325/J. 

 

MAG. HANS PETER DOSKOZIL 
BUNDESMINISTER FÜR LANDESVERTEIDIGUNG UND SPORT 

7746/AB 1 von 2

vom 08.04.2016 zu 7997/J (XXV.GP)

www.parlament.gv.at



-  2  - 

 

Zu 36 bis 39: 

In diesem Zusammenhang ist zunächst festzuhalten, dass für eine Bundes-Sportförderung 

das Bundes-Sportförderungsgesetz 2013 (BSFG 2013) heranzuziehen ist. Die durch den 

Bundes-Sportförderungsfonds vergebenen Fördermittel des Bundes werden entsprechend 

der „Richtlinie für die Gewährung und Abrechnung von Förderungen gemäß den §§ 7 

bis 19 BSFG 2013“ einer Förderkontrolle unterzogen. Die widmungsgemäße Verwendung 

von Sonderfördermittel des Bundes wird nach den auf der Homepage meines Ressorts 

abrufbaren „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Gewährung und Abrechnung von 

Bundes-Sportförderungsmittel nach § 20 BSFG 2013“ kontrolliert. Widmungswidrig 

verwendete Bundes-Sportfördermittel werden rückgefordert. 

Zu 43 bis 46: 

Nach dem Vereinsgesetz 2002 haftet grundsätzlich der Verein mit seinem Vereinsvermögen 

gegenüber Dritten. Die Prüfung allfälliger Rückforderungen ist noch nicht abgeschlossen. 

Mag. Hans Peter DOSKOZIL 
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